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volontairement pour le de"fendre s'il etait seneuse-
ment menace; des lors ne vaut-il pas mieux orga-
niser ces corps d'avanpe pour regier leurs rapports
avec les chefs de l'armee federale, fixer ä chacun
le rayon dans lequel devra s'exercer son action et
surtout pour empecher qu'il ne s'introduisent dans leurs
rangs des hommes appartenant aux elites et autres
corps qui doivent rester intacts. —

Pour se convaincre non-seulement de l'utilite'
des Corps francs ou de volontaires, mais encore de

l'impossibilite d'empecher leur formation quand
meme on levoudrait, il suffit d'ouvrir l'histoire de
la Suisse. Qu'etaient les vainqueurs de Grandson,
de Morat, si non que de volontaires accourrus sous
les bannieres de divers cantons Qu'etaient les quinze
cents heros de St. Jacques si non des bandes qui
abandonnerent spontanement le siege de Zürich sou-
levee par l'Autriche contre la Confederation, pour
aller afFronter les trente mille aventuriers conduits
par le Dauphin de France? Qu'on remonte plus
haut ä Naefels, Sempach, Laupen, Morgarten, on
trouvera les memes causes produisant les memes
effets, un petit nombre d'hommes determines rdsis-
tant aux armees les plus formidables.

Toutefois il ne faut pas se faire illusion, les

fierfectionnements introduits dans l'artillerie, dans
es armes portatives et dans la tactique rendent les

armees regulieres de nos jours plus dangereuses que
Celles d'autrefois C'est pour cela qu'en m'occupant
de la nouvelle Organisation militaire, j'ai si forte-
ment insiste pour qu'on s'attachät moins ä augmenter
outre mesure le nombre des elites qua perfection-
ner leur Instruction et leur discipline pour les rap-
procher autant que possible, sous ces deux rapports
des armees permanentes.

©efefc über bte £92t(ttdrorgantfotton fce$

Santonö (Sdjtüttj.

(Srffer Slbfcftnitt.

ß&ilitävißcf)t IStntfjetlung üt& IKantonö.
§. 1. Ser ©anton Sdjwpj ift in 7 SJtilitärbe*

jirfe eingetfteilt.
(gofgt bie ©intfteifung.)

3tt)€ttec Stbfcfenitt

IWtlitärnfljörörn.
Seflellung, Sefugnt'ffe unb Serricfttungen

berfelben.
Ser Ärtegöratft.

§. 2. Ser kriegöratft befteftt mit Snbegrtff fei*
neö ^räftbenten unb bei 3eugfterrn aui acftt SJtit*
gliebern, welcfte »om ©antonöratfte für eine Slmtö*

£tl»etifcbt Sttlitcn=3et'tfcftrt'ft.

bauer »on »ier S^ftrett jur Raffte aui feiner SJtttte,
jur ^älfte auö gebienten Offtjieren beö (Santonö
gewäftlt werben. Son jwei ju jwei 3<»ftren treten
»ier SJcitglieber auö; ffe finb aber fogleicft wieber
wäftlbar. •

§. 3. Ser kriegöratb beforgt unter Stufftcbt beö
©antonöratftö baö fammtttche SJtifitärwefen. ©r ent*
wirft baher innerftalb ber ©cbranfen beö ©efegeö
ade Serorbnungett über bie tterfchiebenen Rweia,e
ber SJtilitäröerwaftung unb legt foldje bem ©antonö*
raffte ju beffnitiöer Seratftung unb ©ntfefteibung »or.
©r entwirft aueft jäbilid) auf einen befiimmten Reit*
punft ben Soranfdjfag ber im Saufe beö folgenben
Saftreö jn heflreitenben SJtilitärauögahen unb fegt
bem ©antonöratfte jäftrlidj Steeftnung über feine ge*
fammten Sluögaben ah.

§. 4. Unmittelbar »on bem kriegöratfte geftt
auö:
1) Slfleö, waö auf ben militärifcften Unterricftt ber

Sruppen Sejug ftat, fowoftt bie aflgemeinen
Unterricfttöplane, alö bie befonbem Snftrnftio*
nen für ben Unterricftt in ben »erfeftiebenen
SBaffen.

2) Stile bloö »orübergeftenben, ober periobifdj wie*
berfeftrenben Slnorbnungen, welcfte jur Sofljie*
ftung ber in biefer Organifation entftaltenen
Sorfeftriften erforberfieft unb nt'cftt auöbrüdlich
bem ©antonöratfte übertragen ffnb.
§. 5. Ser kriegöratft fod bem ©atttonöratfte

jäftrlidj auf einen befiimmten 3eitpunft einen feftrift*
lieften Serieftt über feine gefammte Slmtö»erwaltung
abfegen, welcfter »orjüglidj ben ^Jerfonalbeflanb,
bie Seffeibung, Sewaffnung unb Sluörüfiung ber
SJtannftbaft, t'tjre 3nfiruftion unb überftaupt iftre
Sienftfäbigfeit befaffen fod.

§. 6. Ser kriegöratft orbnet nad) ben iftm »om
©antonöratft ertftet'Iten Stufträgen bte Smppenauf*
geböte an; er ift aber ntcftt befugt, auö ficft felbft
Sruppen in Sienflttjätigfeit ju fegen.

§. 7. 3ur Soltjiehung ber SJtilitärPerorbnungen
finb bem kriegöratfte untergeorbnet:

1) Ser 3eugfterr;
2) Ser eantonöfriegöcommiffär;
3) Sie SJtilitärcommiffionen ber Sejirfe;
4) Sie Sejirföcommiffäre.

§. 8. Ser 3eugfterr fofl eine genaue Slufffcftt
über bie 3eugftäufer füftren unb bie Sejirfe ju einer
forgfältigen Unterftattung berfelben unb beö StxkQi*
materieflö unb jur ^erftedtmg beö atlfättig SJtangetn*
ben anftaften. Stebftbem ftat er ade ©efeftäfte ju he*

forgen, bie iftm »om kriegöratfte ju »ollflänbiger
Sluörüfiung unb Unterhaltung ber 3engftäufer über*
tragen werben.

§. 9. Ser ©antonöfriegöcommiffär wirb »om
©antonöratfte auf einen Sorfcftfag beö Äriegöratftö
ernennt, ©eine Slmtöbauer ift auf 6 3<*ftre feftgefegt.
Ser Stbtretenbe ift wieber wählbar.

§. 10. ©r beforgt baö Stedjnungöwefen über bfe
Sefolbung unb Serpffegung ber im Sienffe bei ©an*
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volontairement pour le défendre s'il était sérieuse»
ment menace Z clés lors ne vaut-il pas mieux orgs-
niser ces corps cl'avsnce pour régler leurs rapports
avec les cbels cle l'srmêe fédérale, nxer à cnscun
le rsvon clsns lequel clevrs «exercer son sction et
surtout pour empêcner qu'il ne s'introduisent clsns leurs
rsngs des nommes appartenant sux élites et autre»
corps qui doivent rester intacts. —

?«ur se convaincre non-seulement de l'utilité
des lüorps francs «u de volontaires, msis encore de

l'impossibilité d'empêcber leur formation quand
même «n le voudrait, il sutLt d'ouvrir l'Kistoire de
ls Luisse. (Qu êtaient le» vainqueurs de (Grandson,
de Älorst si non que do volontaires accourrus sous
le» bannières de divers canton» Qu'étaient le» quinze
cent» dêros de 8t. Lacques «i non des bande» qui
sbsndonnèrent spontanément le siège do Turicb sou-
levée psr l'^utricbe contre ls donledêrstion, pour
slier stlronter les trente mille aventuriers conduits
par le Osupbin de k'rsnce? t^u'on remonte plus
nsut s iXsetels, Lempscb, l^supen, Klorgsrten, on
trouvera les même» causes produisant les mêmes
etlets, un petit nombre d'Komme» détermines rêsis-
tant sux armées les plus formidables.

I'outelois il ne lsut pss se tsire illusion, le»
perfectionnements introduits dsns I'srtillerie, dsns
les srmes portatives et dans ls tactique rendent les
srmêe» régulières de nos jours plus dangereuses que
celle» d'sutretois d'est pour eels qu'en m'occupsnt
de ls nouvelle organisation militaire, j'ai si forte-
ment insiste pour qu'on s'sttaenât moins s augmenter
outre mesnre le nombre des élites qu'à perfection-
ner leur instruction et leur discipline pour les rsp>
procber sutsnt que possible, sous ces deux rapports
des armées permanentes.

Gesetz über die Militârorganisan'on des

Cantons Schwyz.

Erster Abschnitt.

Militärische Mittheilung ves Wantons.
§. t. Der Canton Schwyz ist in 7 Militärbezirke

eingetheilt.
(Folgt die Eintheilung.)

Zweiter Abschnitt.

Militärbehörden.
Bestellung, Befugnisse und Verrichtungen

derselben.
Der Kriegsrath.

§. 2. Der Kriegsrath besteht mit Inbegriff
seines Präsidenten und des Zeugherrn aus acht
Mitgliedern, welche vom Cantonsrathe für eine Amts-

Helvttische Militör-Mschrift.

dauer von vier Jahren zur Hälfte aus seiner Mitte,
zur Hälfte aus gedienten Offizieren des Cantons
gewählt werden. Von zwei zu zwei Jahren treten
vier Mitglieder aus; sie sind aber sogleich wieder
wählbar.

§. 3. Der Kriegsrath besorgt unter Aufsicht des
Cantonsraths das sämmtliche Militärwesen. Er
entwirft daher innerhalb der Schranken des Gesetzes
alle Verordnungen über die verschiedenen Zweige
der Militärverwaltung und legt solche dem Cantonsrathe

zu definitiver Berathung und Entscheidung vor.
Er entwirft auch jährlich auf einen bestimmten
Zeitpunkt den Voranschlag der im Laufe des folgenden
Jahres zu bestreitenden Militärausgaben und legt
dem Cantonsrathe jährlich Rechnung über seine
gesammten Ausgaben ab.

§. 4. Unmittelbar von dem Kriegsrathe geht
aus:
t) Alles, was auf den militärischen Unterricht der

Truppen Bezug hat, sowohl die allgemeinen
Unterrichtsplane, als die besondern Instruktionen

für den Unterricht in den verschiedenen
Waffen.

2) Alle blos vorübergehenden, oder periodisch wie¬
derkehrenden Anordnungen, welche zur Vollziehung

der in dieser Organisation enthaltenen
Vorschriften erforderlich und nicht ausdrücklich
dem Cantonsrathe übertragen sind.
§. 5. Der Kriegsrath soll dem Cantonsrathe

jährlich auf einen bestimmten Zeitpunkt einen schriftlichen

Bericht über seine gesammte Amtsverwaltung
ablegen, welcher vorzüglich den Personalbestand,
die Bekleidung, Bewaffnung und Ausrüstung der
Mannschaft, ihre Instruktion und überhaupt ihre
Dienstfähl'gkeit befassen soll.

§. 6. Der Kriegsrath ordnet nach den ihm vom
Cantonsrath ertheilten Aufträgen die Truppenaufgebote

an; er ist aber nicht befugt, aus sich selbst
Truppen in Dienstthätigkeit zu setzen.

§. 7. Zur Vollziehung der Militärverordnungen
find dem Kriegsrathe untergeordnet:

1) Der Zeugherr;
2) Der Cantonskriegscommissär;
3) Die Militärcommissionen der Bezirke;
4) Die Bezirkscommissäre.

§. 8. Der Zeugherr soll eine genaue Aufsicht
über die Zeughäuser führen und die Bezirke zu einer
sorgfältigen Unterhaltung derselben und des Kriegs-
materiells und zur Herstellung des allfällig Mangelnden

anhalten. Nebstdem hat er alle Geschäfte zu
besorgen, die ihm vom Kriegsrathe zu vollständiger
Ausrüstung und Unterhaltung der Zeughäuser
übertragen werden.

T. 9. Der Cantonskriegscommissär wird vom
Cantonsrathe auf einen Vorschlag des Kriegsraths
ernennt. Seine Amtsdauer ist auf 6 Jahre festgesetzt.
Der Abtretende ist wieder wählbar.

§. .0. Er besorgt das Rechnungswesen über die
Besoldung und Verpflegung der im Dienste des Can-
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tonö ffetjenben Sruppen, fowte Sldeö, wai nach
bem eibgenöffffcftett Steglement einem ©antonöfrtegö*
fommiffär übertragen ift.

Ser eantonöfriegöcommiffar hat afle auf feinen
©efcftäftöfreiö Sejug ftahenben Sluftrage beöÄrtegö*
ratftö ju »odjieften.

§. 11. gür jeben Sejirf ernennt ber Sejtrföratft
eine SJtilitärcommiffiott »on jwei biö fechö SJtitglie*
bern, jur palfte aui fetner SJtitte, jur Raffte auö
ben im betreffenben Sejtrfe wohnenben Offijieren.
©tneö ber auö bem Sejirföratfte gewäftlten SJJitglie*
ber ift Sräffbent.

§. 12. Sie Sejirfömt'titärcommtfftonen haben in
ihren Sejirfen naeft ben weitem Sorfcftriften ber
Organtfatiott bie Sluöhebung, ©intheitung, kleibung,
Sewaffnung, Sluörüfiung, ben Unterricftt unb bie
SRobilmacftung ber Sruppen ju beforgen unb alle Ser*
orbnungen beö $riegöratftö genau ju »ofljieften unb
ffnb biefem fttefür »erantwortlt'dj. Sie hanbhaben, fo
lange bie SJtannfchaft nicht in Sorpö ober Sthtftei*
tungen unter befonberen Sefeftföbabem »erfammeft
ifi, bie SJiilttärpoltjet; inöhefonbere halten fte 9luf*
fteftt über bie ©rerjierpfäge.

§. 13. Sie Sejirföcommiffäre werben »on ben
Sejirförätften auf feeftö Saftre gewäfttt; bie abtre*
tenben ffnb wieber wäftfbar. ©ie fteften unter unmit*
telbarer Stufficftt beö ©antonörriegöcommt'ffärö unb
»ofljieften t'n iftren Sejirfen bie ihnen »on biefem
gegebenen Sluftrage unb ffnb iftm ftiefür »erantworttidj.

§. 14. Ser kriegöratb ftat bem 3eugfterrn, bem
©antonöfrtegöcommiffär, ben Sejirfömilitärcommif*
ffonen unb ben Sejirföcommiffären genaue unb um*
faffenbe Sifiruftionen über iftre Serrichtungett ju
geben, welche bem ©antonöratfte jur ©utfteißung
»orjulegen finb.

§.15. Sie SJtitglt'eber beö ^riegörathö, ber
3engberr unb ber ©antonöfrtegöcommiffär foden »om
©antonöratfte, bte Sejirförnilitärcommiffionen unb
bte Sejirföcommiffäre »on ben Sejirförätften beeibigt
werben.

§. 16. Ser eantonöratb wirb bett kriegöratb,
ber ein genaueö Srotofoll füftrt, mit bem henötftig*
ten Sefretariat »erfeften.

^rittet Stbfömtt.
©ienstpfftctit im miQtmtinen.

Steöfällige Stuönaftmen.
§. 17. Seher ßantonöburger, fo wie jeber im

©anton woftnenbe Scftweijerbürger ifl »om angetre*
tenen neunjeftnten bii jum jurücfgelegten fünfjt'gften
Slfteröjaftr jum SJtititärbienfi »erpffiefttet. £t'nficftt[icb
ber im ©antone woftnenben Stuölänber, bie fid) in
bem bemerften Sitter beftnben, fofl naeft ben hefte*
ftenben Staatöperträgen unb, wo folefte mangeln,
nach ben ©ranbfägen beö ©egenredjtö »erfaftren
werben.

§. 18. SonSfmteö oberSerufeö wegen ffnb »on
ber SJJilitärpffieftt befreit;

1) Sie SRttglteber beö ©antonöratftö;
2) Sie SJtitglieber beö ©antonögericfttö;
3) Ser Serftörrtdjter;
4) Ser öffentliche Slnfläger;
5) Ser eentralpolijeibireftor u. bie Sejt'rföpolijei*

präftbenten;
6) Sie SJtitglieber ber Sejirförätfte;
7) Sie SJtitglieber ber Sejirfögcridjte;
8) Ser ©aljbireftor;
9) Saö Serfonal ber ©antonöfanjlei unb baöjentge

ber Sejirföfattjteiett;
10) Ser ©antonöweihel;
11) Sie Sanbweibel ber Sejtrfe;
12) Sie Säufer bei ©antonö unb ber Sen'rfe.

Sebem biefer Seamten ifl inbeffen unbenommen,
eine militärifefte Slnfleflung ju übemeftmen, tnfofern
bie iftm Porgefegte Seftörbe btefetbe mit feinen amt*
liehen Serrichtungen perträgfich ftnbet.

§. 19. SBegen anberweitiger militärtfcher Stnflet*
hing ffnb Pom Sienfte ber ©antonatmilt'j auögenom*
men: Sie Unterofffjiere unb bie ©emeinen beö
Sanbjag ercorpö.

§. 20. Som SJttlitärbienft ffnb ferner auöge*
noinmen:
1) Sie an öffentlichen Seftranjiatten angefiedten

Seftrer;
2) Sie ©tubt'renben an ben öffentlichen Seftranffal*

ten bii ju iftrem Sluötritt auö benfelben.
§.21. Stur jur Stuöübuitg iftreö Serufeö fönnett

für ben SJtt'Iitärbienfi in Slttfpmdj genommen werben:
1) Sie ©eifilicften;
2) Sie patentirten Sferjte unb SBunbärjte;
3) Sie patentirten Sftierärjte.

§. 22. 3um SJtifitärbienfte fönnen ntcftt ange*
ftalten werben alte biejenigen, wetefte bureft »or«
fcfjrifrögemäß auögefertigte 3eugm'ffe heweifen, ba^
fte baju untauglich finb.

§. 23. Ru Stuöftellung biefer 3eugniffe wirb bie
SJtilitärcommiffion in jebem Sejirfe alljäftrlid) eine
eommiffiott emennett, befteftenb auö einem Offijier
unb einem ober jwei patentirten Sterjten beö ©an*
tonö.

§. 24. Siefe eommifffon wirb ffd) jebeömal »or
ber ©intfteilung ber SJtannfcftaft »erfammefn, ben
Unterfucft »omeftmen unb entfcftet'ben, oh ber ffch
SJtelbenbe für immer ober nur für einige 3eit
untauglich fep, unb bemfelben ftierüber ein amtlicfteö
3eugniß auöfteflen. Sie Saren für biefe 3eugniffe
wirb ber kriegöratft feflfegen.

§. 25. -©egen bie »Ott biefer ©ommiffion »er*
weigerten ober bewilligten ©nttaffungen fann ber
Stecurö an ben ©aititätöratft genommen werben.

§. 26. Sie ©ommiffion fofl über alle ärjtlicbett
Sefcheint'gungert ein befonbereö Stegifter führen unb
einen Soppel ba»on ber Sejirfömititärcommiffion ju
|>anbett beö Äriegöratftö jufleflen.

§. 27. Ueber bie Stxantbeiten unb ©ebredjen,
bte jum SJtilitärbienfte untauglich machen, wirb ber

kriegöratft in Serbinbung mit bem ©anitätöratfte
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tons stehenden Truppen, sowie Alles, was nach
dem eidgenössischen Reglement einem Cantonskriegs,
kommissar übertragen ist.

Der Cantonskriegscommissär hat alle auf seinen
Geschäftskreis Bezug habenden Aufträge des Kriegs,
raths zu vollziehen.

§. Ii. Für jeden Bezirk ernennt der Bezi'rksrath
eine Militärcommission von zwei bis sechs Mitglie,
dern, zur Hälfte aus seiner Mitte, zur Hälfte aus
den im betreffenden Bezirke wohnenden Offizieren.
Eines der aus dem Bezirksrathe gewählten Mitglieder

ist Präsident.
§. 12. Die Bezirksmilitärcommissionen haben in

ihren Bezirken nach den weitern Vorschriften der
Organisation die Aushebung, Eintheilung, Kleidung,
Bewaffnung, Ausrüstung, den Unterricht und die
Mobilmachung der Truppen zu besorgen und alle
Verordnungen des Kriegsraths genau zu vollziehen und
sind diesem hiefür verantwortlich. Sie handhaben, so

lange die Mannschaft nicht in Corps oder Abtheilungen

unter besonderen Befehlshabern versammelt
ist, die Militärpolizei z insbesondere halten sie Aufsicht

über die Exerzierplätze.
§. 13. Die Bezirkscommissäre werden von den

Bezirksräthen auf sechs Jahre gewählt; die
abtretenden sind wieder wählbar. Sie stehen unter
unmittelbarer Aufsicht des Cantonskriegscommissärs und
vollziehen in ihren Bezirken die ihnen von diesem
gegebenen Aufträge und sind ihm hiefür verantwortlich.

§. 14. Der Kriegsrath hat dem Zeugherrn, dem
Cantonskriegscommissär, den Bezirksmilitärcommissionen

und den Bezirkscommissären genaue nnd
umfassende Instruktionen über ihre Verrichtungen zu
geben, welche dem Cantonsrathe zur Gutheissung
vorzulegen sind.

§.15. Die Mitglieder des Kriegsraths, der
Zeugherr und der Cantonskriegscommissär sollen vom
Cantonsrathe, die Bezirksmilitärcommissionen und
die Bezirkscommissäre von den Bezirksräthen beeidigt
werden.

§. 16. Der Cantonsrath wird den Kriegsrath,
der ein genaues Protokoll führt, mit dem benöthig-
ten Sekretariat versehen.

Dritter Abschnitt.
Dienstptlicyt im Allgemeinen.

Diesfällige Ausnahmen.
§. 17. Jeder Kantonsbürger, fo wie jeder im

Canton wohnende Schweizerbürger ist vom angetretenen

neunzehnten bis zum zurückgelegten fünfzigsten
Altersjahr zum Militärdienst verpflichtet. Hinsichtlich
der im Cantone wohnenden Ausländer, die sich in
dem bemerkten Alter befinden, soll nach den
bestehenden Staatsverträgen nnd, wo solche mangeln,
nach den Grundsätzen des Gegenrechts verfahren
werden.

§. 18. Von Amtes oderBerufes wegen sind von
der Militärpflicht befreit:

1) Die Mitglieder des Cantonsraths;
2) Die Mitglieder des Cantonsgerichts;
3) Der Verhörrichter;
4) Der öffentliche Ankläger;
5) Der Centralpolizeidirektor u. die Bezirkspolizei-

Präsidenten ;
6) Die Mitglieder der Bezirksräthe;
7) Die Mitglieder der Bezirksgerichte;
8) Der Salzdirektorz
9) Das Personal der Cantonskanzlei und dasjenige

der Bezirkskanzleien;
10) Der Cantonsweibelz
11) Die Landweibel der Bezirke;
12) Die Läufer des Cantons und der Bezirke.

Jedem dieser Beamten ist indessen unbenommen,
eine militärische Anstellung zu übernehmen, insofern
die ihm vorgesetzte Behörde dieselbe mit seinen
amtlichen Verrichtungen verträglich findet.

§. 19. Wegen anderweitiger militärischer Anstellung

sind vom Dienste der Cantonalmiliz ausgenommen:
Die Unteroffiziere und die Gemeinen des

Landjägercorps.
§. 20. Vom Militärdienst sind ferner

ausgenommen :
1) Die an öffentlichen Lehranstalten angestellten

Lehrer;
2) Die Studirenden an den öffentlichen Lehranstal¬

ten bis zu ihrem Austritt aus denselben.
§.21. Nur zur Ausübung ihres Berufes können

für den Militärdienst in Anspruch genommen werden:
1) Die Geistlichen;
2) Die patentirten Aerzte und Wundärzte;
3) Die patentirten Thierärzte.

tz. 22. Zum Militärdienste können nicht
angehalten werden alle diejenigen, welche durch vor«
schrifrsgemäß ausgefertigte Zeugnisse beweisen, daß
sie dazu untauglich sind.

§. 23. Zu Ausstellung dieser Zeugnisse wird die
Militärcommission in jedem Bezirke alljährlich eine
Commission ernennen, bestehend aus einem Offizier
und einem oder zwei patentirten Aerzten des Cantons.

§. 24. Diese Commission wird sich jedesmal vor
der Eintheilung der Mannschaft versammeln, den
Untersuch vornehmen und entscheiden, ob der sich
Meldende für immer oder nur für einige Zeit
untauglich sey, und demselben hierüber ein amtliches
Zeugniß ausstellen. Die Taren für diese Zeugnisse
wird der Kriegsrath festsetzen.

§. 25. 'Gegen die von dieser Commission
verweigerten oder bewilligten Entlassungen kann der
Recurs an den Sani'tätsrath genommen werden.

H. 26. Die Commission soll über alle ärztlichen
Bescheinigungen ein besonderes Register führen und
einen Doppel davon der Bezirksmilitärcommission zu
Handen des Kriegsraths zustellen.

§. 27. Ueber die Krankheiten und Gebrechen,
die znm Militärdienste untauglich machen, wird der

Kriegsrath in Verbindung mit dem Sanitätsrathe
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eine befonbere Serorbnung erlaffen, fowie bte gorm
ber auöjufteltenben 3eugniffe feftfegen.

§. 28. Siejenigen, welcfte wegen ©ebreeften jum
Sienfte untauglich erfunbeit werben, ftaben je nad)
iftrem Sermögen ober ©infommen einen Seitrag Pon
»ier bii »ierunbfecftöjig ©eftmeijerfranfen itt bte be*

treffenbe Sejirföcaffe ju jatjlen.
§. 29. Solche, bie wirflich Slrmenunterftügungen

genießen, ffnb »on ber ©ntriefttuug eineö Seitragö' befreit.
§. 30. Sie jum SJiilitärbienfle untauglicft ©rflärten

fönnen »on ber SJJilitärcommiffion für Seiflungen in
bet 3Jtilitär»erwaltung, foweit ffe ficft bieju eignen,
in Slnfprud) genommen werben, j. S. alö ©d)rei*
ber u. f. w. Solche Seiflungen foflen auf bie
Sffiehtigen möglicftft gleichmäßig »ertfteilt werben.
Siejenigen, welcfte ftieju angeftalten werben, ffnb
»on bem in §. 28 erwäftnten Seitrage befreit.

§. 31. Unfäftig unb unwürbig für baö Sater*
lanb bie SBaffen ju tragen, ffnb:
1) Siejenigen, welcfte bureft ert'mmatgericftröurtftetle

ju einer mfamtrenben Strafe »emrtftetlt ffnb;
2) Siejenigen, welcfte bureft geriefttficheö Urtfteil

t'ftreö Stctiöbürgerrecfttö »erluflig erflärt ffnb.
Sie Segtem fönnen aber je nach iftrem Sermö»

gen jur ©ntrichtung eineö Seitragö »on »ier biö
»ierunbfechjig Sehweijerfranfen itt bie hetreffenbe
Sejirföcaffe angeftaften werben.

§. 32. Obrt'gfeitlt'd) Seöogtete, gafliten unb im
Sfctfobürgerrecht ©ingeffellte ffttb bii ju iftrer Stefta*
bilitatiort »on ber Sefleibung milttärifdjer ©rabe
auögefcftloffen.

§. 33. Soöfauf »on ber SJtilttärpfftdjt ober gänjtidje
Sefreiung »on berfelben barf nidjt ftottfinben. Set
einem Slufgebote fann fidj ein SJtilitärpfficbtiger burd)
einen »ollflänbig auögerüfleten unb bienftpffiebtigen
©rfagmann, ber nicht felbft »ermöge feineö Stlterö
in einem ber beiben Sunbeöauöjüge bienftpffidjtfg ifi,
erfegen laffen. @ö muß bieß aber wenigftenö acht
Sage »or bem Slbmarfche gefebeften. Ser ©rfegte
ftat für bie wiflfüftrlicfje ©ntweichuttg beö ©rfag*
manneö ju ftaften.

sierter ttbftynüt
«Organisation Her Cruppett.

Seflanb beö eibgenöffifeften 6ontfngentö
unb beffen ©inriefttung im ©anton.

§. 34. Ser ©anton ftefft jum eibgenöffifeften
Sunbeöfteere:
I. Sen erfiett Sunbeöauöjug, ftefieftenb auö:

SJtann
1) ©iner ©ompagnie Scftarffeftügen 100
2) Sluö bem Sataidonöftab .12
3) Sluö bem Srain mit 24 Sferben 18
4) Sluö »ier ©ompagnien Snfanterie,

bie ©ompagnie ju 118 SJtann 472

3ufammen; 602

II. Sie Snnbeörefeme, ftefieftenb aui:
Wann

1) ©iner ©ompagnie ©djarffchugett 100
2) Sluö bem Sataiflonöfiab 12
3) Sluö bem Srain mit 8 Sferben 4
4) Sluö Pier Sompagnien Snfanterie, bte
©ompagnie ju 121 — 122 SJtann 486

3ufammen: 602
Siefe acftt ©ompagnien bilben mit Pier ©om*

pagnien pon Unterwalben jwei Sataidone.
III. Sie Sanbweftr, hefieftenb:

1) Sluö einem Sanbweftrauöjug, in gleicher ©tärfe
wie ein Sunbeöauöjug 602 SJtann.

2) Sluö ber übrigen waffenfähigen SJtannfdjaft bii
jum erfüdten füufjtgften Sllteröjaftr.
§. 35. Ser Seflanb beö großen unb beö fleinen

©tabö unb ber Seflanb ber (Sompagnien, bie alö
erfter Sunbeöauöjug unb alö Sunbeöreferpe jum
©ontingent geflellt werben, ifi im ßanton ber gleiche,
wie ihn bai eibgenöfftfefte Steglement ttorfchreibt.
Sluönaftmöweife werben ber jum Sontingent gefto*
renben SJtannfdjaft Seftufö ber Sluöfüllimg atlfädi*
ger Süden im gälte eineö Slufgebotö auf jeben Sluö*
jug fünfjig üherjäblige ©emeine jugetfteift, welcfte
bie gfeieften Sfficftten wie bie in baö ©ontingent
©ingetfteilten ftaben.

Sie §§. 36, 37 unb 38 entftatten bte Sertftei*
tung beö Stuöjugö, ber Steferoe unb ber Sanbweftr
auf bie Sejirfe.

günfter Slbfdjnitt.
&U0$rfmng unü <ffiint!jeilurtg Htv Cruppcn.

§. 39. Saö militärifefte Sllteröjaftr beginnt für ben.
SJtilijpfficfttigen gleicftjeitig mit bem erften Senner unb
enbet mit bem einunbbreißigften ©briffmonat, fo baß
alle im gleichen 3abrgange ©ebornen ju gleicher
3eitt'n bte SJtilitärpffidjt unb aui berfelben treten.

§. 40. Stlljäftrlich im SJtonate 3enner werben
bie ©emeinberäthe mit £>ülfe ber Ortöpfarrer, Se*
nugung ber Sauf* unb ©terbregifter unb ber Stegt'fier
über bie Sh'ebergelaffenen, bie SJtannfehaftööerjeidj*
niffe geflalten unb, fo »iel immer möglich, ben Stuf*
entftaitöort eineö jeben SJtilitärpfficfttigert angehen.

§. 41. Sie ©emeinberätfte werben fämmtlicfte
SJtannfdjaft »om. angetretenen neunjeftnten bii jum
jurüdgelegten fünfjigften Sllteröjaftr in »ollftänbige
Stegifter eintragen unb ben Sejirförnifttärcommiffio*
nen bii fpäteflenö ©nbe Senner übergehen, welcfte
ftiepon fogleicft etnSoppet bem&rtegöratfte einfenben.

I 42. Stlljäftrlich biö SJtitte gebruarö fod bie
©ttttfteilung ber bienftpffiefttig geworbenen SJtann*
feftaft burd) bie Sejirfömilitärcommifffonen gemeinbe*
weife »orgenommen werben. Son jeber ©emeinbe
hat ein SJtttgtieb bei ©emeinberatftö babei ju erfeftei*

nen, um bie nötftige Sluöfunft über bie SJtannfcftaft

ju ertfteilen. Ser kriegöratft ftat bafür ju wachen,
baß feine Sejirfömititärcommiffton bte ©intfteilung
itt einen fpätern SJtonat »erfchiebe.

- 123 -
eine besondere Verordnung erlassen, sowie die Form
der auszustellenden Zeugnisse festsetzen.

§. 28. Diejenigen, welche wegen Gebrechen zum
Dienste untauglich erfunden werden, haben je nach
ihrem Vermögen oder Einkommen einen Beitrag von
vier bis vierundsechszig Schweizerfranken in die
betreffende Bezirkscasse zu zahlen.

§. 29. Solche, die wirklich Armenunterstützungen
genießen, sind von der Entrichtung eines Beitrags' befreit.

§. 30. Die zum Militärdienste untauglich Erklärten
können von der Militärcommission für Leistungen in
der Militärverwaltung, soweit sie sich hiezu eignen,
in Anspruch genommen werden, z. B. als Schreiber

u. s. w. Solche Leistungen sollen auf die
Pflichtigen möglichst gleichmäßig vertheilt werden.
Diejenigen, welche hiezu angehalten werden, sind
von dem in §. 28 erwähnten Beitrage befreit.

§. 31. Unfähig und unwürdig für das Vaterland

die Waffen zu tragen, sind:
1) Diejenigen, welche durch Criminalgerichtsurtheile

zu einer infamirenden Strafe verurtheilt sind;
2) Diejenigen, welche durch gerichtliches Urtheil

ihres Activbürgerrechts verlustig erklärt sind.
Die Letztern können aber je nach ihrem Vermögen

zur Entrichtung eines Beitrags von vier bis
vierundsechzig Schweizerfranken in die betreffende
Bezirkscasse angehalten werden.

§. 32. Obrigkeitlich Bevogtete, Falliten und im
Activbürgerrecht Eingestellte sind bis zu ihrer
Rehabilitation von der Bekleidung militärischer Grade
ausgeschlossen.

§.33. Loskauf von der Militärpflicht oder gänzliche
Befreiung von derselben darf nicht stattfinden. Bei
einem Aufgebote kann sich ein Militärpflichtiger durch
einen vollständig ausgerüsteten und dienstpflichtigen
Ersatzmann, der nicht selbst vermöge seines Alters
in einem der beiden Bundesauszüge dienstpflichtig ist,
ersetzen lassen. Es muß dieß aber wenigstens acht
Tage vor dem Abmärsche geschehen. Der Ersetzte
hat für die willkührliche Entweichung des
Ersatzmannes zu haften.

Vierter Abschnitt.

Organisation der Truppen.
Bestand des eidgenössischen Contingents

und dessen Einrichtung im Canton.
§. 34. Der Canton stellt zum eidgenössischen

Bundesheere:
s. Den ersten Bundesauszug, bestehend aus:

Mann
1) Einer Compagnie Scharfschützen 100
2) Aus dem Bataillonsstab .12
3) Aus dem Train mit 24 Pferden 18
4) Aus vier Compagnien Infanterie,

die Compagnie zu IIS Mann 472

Zusammen; 602

II. Die Bundesreserve, bestehend auS:
Mann

1) Einer Compagnie Scharfschützen 100
2) Aus dem Bataillonsstab 12
3) Aus dem Train mit 8 Pferden 4
4) Aus vier Compagnien Infanterie, die
Compagnie zu 121 — 122 Mann 486

Zusammen: 602
Diese acht Compagnien bilden mit vier

Compagnien von Unterwalden zwei Bataillone.
III. Die Landwehr, bestehend:

1) Aus einem Landwehrauszug, in gleicher Stärke
wie ein Bundesauszug 602 Mann.

2) Aus der übrigen waffenfähigen Mannschaft bis
zum erfüllten fünfzigsten Altersjahr.
§. 35. Der Bestand des großen und des kleinen

Stabs und der Bestand der Compagnien, die als
erster Bundesauszug und als Bundesreserve zum
Contingent gestellt werden, ist im Canton der gleiche,
wie ihn das eidgenössische Reglement vorschreibt.
Ausnahmsweise werden der zum Contingent
gehörenden Mannschaft Behufs der Ausfüllung allfälli-
ger Lücken im Falle eines Aufgebots auf jeden Auszug

fünfzig überzählige Gemeine zugetheilt, welche
die gleichen Pflichten wie die in das Contingent
Eingetheilten haben.

Die §§. 36, 37 und 38 enthalten die Bertheilung

des Auszugs, der Reserve und der Landwehr
auf die Bezirke.

Fünfter Abschnitt.
Aushebung und Mntheilung der Truppen.

§. 39. Das militärische Altersjahr beginnt für dew
Milizpflichtigen gleichzeitig mit dem ersten Jenner und
endet mit dem einunddreißigsten Christmonat, so daß
alle im gleichen Jahrgange Gebornen zu gleicher
Zeit in die Militärpflicht und aus derselben treten.

§. 40. Alljährlich im Monate Jenner werden
die Gemeinderäthe mit Hülfe der Ortspfarrer,
Benutzung der Tauf- und Sterbregister und der Register
über die Niedergelassenen, die Mannschaftsverzeichnisse

gestalten und, so viel immer möglich, den
Aufenthaltsort eines jeden Militärpflichtigen angeben.

§. 4t. Die Gemeinderäthe werden sämmtliche
Mannschaft vom angetretenen neunzehnten bis zum
zurückgelegten fünfzigsten Altersjahr in vollständige
Register eintragen und den Bezirksmilitärcommissionen

bis spätestens Ende Jenner übergeben, welche
hievon sogleich ein Doppel dem Kriegsrathe einsenden.

§. 42. Alljährlich bis Mitte Februars soll die
Eintheilung der dienstpflichtig gewordenen Mannschaft

durch die Bezirksmilitärcommissionen gemeinde-
weise vorgenommen werden. Von jeder Gemeinde
hat ein Mitglied des Gemeinderaths dabei zu erscheinen,

um die nöthige Auskunft über die Mannschaft
zu ertheilen. Der Kriegsrath hat dafür zu wachen,
daß keine Bezirksmilitärcommission die Eintheilung
in einen spätern Monat verschiebe.



— 124 -
§. 43. 3ebe SejirfömilitärcommiffTott ftat in ift*

rem Sejirfe biejenige SJtannfdjaft einjutfteifen, bie
tn berfelben wt'rflid) niebergelaffen ifl. £>ierju ge*
ftören auch Stbwefenbe, infofern ffe außer bem
Sejirfe nieftt förmlich niebergelaffen ffnb.

§. 44. Santonöbürger, fowie aueft Sürger an*
berer ©antone, bie ftet) oftne hleihenben SBoftnffg bloß
auf einige 3fit im Sejirfe aufftalten, wie j. S. ©e*
feilen, Sienftboten u. f. w., foden an iftrem ibeimatb*
orte eingetfteilt unb am SBoftnorte gleidj bett bort
Sienftpfficfttigen ju militärifcften Uebungen angeftal*
ten werben.

§.45. Serjenige SJtilitärpfficfttige, ber feinen SBoftn*
ort ober Sfufentftatt in eine anbere ©emeinbe »erlegt,
im Sejirfe, ober außer benfetben, ift pffiefttig, bem
©emeinbeporflefter jn i&anben ber SJtilitärcommifffon
ftiebon eine Stnjeige ju maeften.

§. 46. $für bte SJtanttfcftaft ber Snfanterie hei*
berSluöjüge ifi eine ©röße öon4' 10" franjöfifcben
SJtaaßeö erforberlidj. Siejenigen, welcfte biefe ©röße
nieftt ftaben, fönnen jur ©ntriefttung beö im §. 28
erwäftnten Seitragö angeftalten werben.

§. 47. SJtit Slnfang bei 3aftrö tritt biejenige
im ©antone hefjnbficfte bienfipfftcfttt'ge SJtannfdjaft
(§.17), welcfte im Saufe beö »orftergeftenben %abr6
bai neunjeftnte Sllteröjaftr angetreten ftat, in bte
3nfiruftionöclaffe, b. ft. itt bieSlaffe ber nod) feiner
SBaffe jugetfteilten SJtannfdjaft.

§. 48. 3eber Sienftpfficfttige fann bii jum Stn*
tritte beö acfttunbjwanjigften Stlteröjaftrö naeft ben
weiterhin folgenben Seflimmungeu jum Sienfie im
erften Sunbeöauöjug unb biö jum jurüdgelegten
»t'erunbbreißigflen Sllteröjaftr jum Sienfie in ber
Sunbeöreferöe angehalten werben.

§. 49. Sluö ber SJtannfdjaft »om ffehenunbjwatt*
jigflen Saftr ahwärtö unb »om adjtunbjmanjigften
Sabr aufroärtö werben jäftrlieft fpäteftenö biö ©nbe
gehmarö bie Sompagnien gebilbet, bie ber ©anton
gum erften Sunbeöauöjug unb ju ber Sunbe€refer»e
ju fteflen hat. Ser Sanbweftrauöjug ergänjt ffdj jähr*
tieft ju gleicfter 3eit, tfteilö auö berjenigen SJtantt*
feftaft, welche iftre Sienftjeit in ber Sunbeöreferöe
»ottenbet bat, uitb tfteilö auö ber altem SJtatmfcftaft
biö jum fünfjigfteit Sllteröjaftr.

§. 50. SBäftrenb ein Sorpö im eibgenöffifeften
Sienfie fieftt, fann weber eine ©ntlaffung auö bem
Sienfie, noeft ber Uebertritt auö einem Stuöjug in
ben anbern »erlangt werben.

§.51. Ser kriegöratft fofl bafur forgen, baß bie
©eftarffeftügencompagnien für bie Sanbweftr permeftrt
werben, unb ju biefem 3wede foflen bie Sejirfö*
mititairfommiffionen aueft ältere greimillige, bie gute
©eftügen finb, in bie ßompagnien aufneftmen.

§. 52. Sie ©eftarffeftügen bei ©ontingentö
werben »on ben SJiilitatrfommiffionen aui ber ge*
fammten bienftpffiefttigen SJtanttfcftaft ber Sejirfe
auögewäftft. S3er unter biefe SBaffe ju treten münfeftt,
ftat auf befrt'ebigenbe SBeife barjutftun, baß er fefton
einige Uebung im 3ielfcftießeit befige. Ueber bie

gorm biefer Prüfung wirb ber kriegöratft eine
Serorbnung erlaffen.

§. 53. Sie Srainmannfcftaft foff auö ber
©laffe berjenigen genommen werben, bie fonft ftäufig
mit guftrwerfen umgeften unb baö Steilen unb gaft*
ren genüglicft Pcrfteften.

©echter Slbfdjnttt.
(Ernennung »er 45tEl}itu unü ©nterofJtt= *

titvt u. 0. to.
§. 54. Sie Offfjiere beö großen ©tabö ber

beiben Satailtone (feine 3ufan"nenfegung ifl burd)
bie mit bem ©tanbe Unterwalben abgefcfjtoffene
Uehereinfnnft beftimmt) unb bie Offfjiere ber Stom*
pagnien ernennt unb breoetirt, auf Sorfcblag beö
Äriegöratftö, bie Segtem naeft »orangegangener
Srüfung, ber Äantonöratb. Sei Sorfeftlägen »on
SJtititärärjtett ftat ber kriegöratft baö ©utaeftten
beö ©am'tätöratftö eittjuftolen.

§. 55. Seber Sienftpffiefttige fann naeft ben
weitem Seftimmungen ber Organifation angeftalten
werben, eine Offfjieröflelle anjuneftmen. Son jwei
ober meftrem Srübern, bi'e i« unjertfteitter £>auö*
ftaltung leben, ift jeboeft nur einer jur Stnnaftme
einer Offfjieröflelle »erpffidjtet.

§. 56. Sei ber erften ©menttung werben bte
Offtjtere beö erften Sunbeöauöjugö, ber Sunbeö*
referoe unb beö Sanbweftrauöjugö auö ben ffeben
Sejirfen gewäftlt, roie folgt:

Stuf jeben Sluöjug:
gür eine ©ompagnie fämmtlicfte Offfjiere auö bem

Sejirfe ©cftmpj;
für eine Sompagnie ber Hauptmann unb Oberlieu*

tenant auö bem Sejirfe ©eftwpj, ber erfte Un*
terlieutenant auö bem Sejirfe ^üßnacftt, ber
jweite Untertieutenant auö bem Sejirfe ©erfau;

für eine ©ompagnie fämmtlidje Offfjiere aui bem

Sejirfe SJtardj;
für eine Sompagnie ber Hauptmann unb ber Ober*

tieutenant auö bem Sejirfe einffebeln; ber
erfte Unterlieutenant auö bem Sejirfe SBoflerau,
ber jweite Unterlieutenant auö bem Sejirfe
Sfeffffon;

für bie ©eharffdjügencompagnie ber Hauptmann unb
ber jweite Unterlteutenant auö bem Sejirfe
©chwpj, ber Oberlt'eutenant auö bem Sejirfe
SJtarcft, ber erfte Uuterlieutenant auö bem Se*
jirfe einflebeln.
§. 57. Sie Serfonen beö fleinen Stabi ernennt

ber Sataillonöcommanbant. Som gelbweihef ahwärtö
werben afle Unteroffijiere unb Sorporale »om ^>aupt*
mann ber Sompagnie ernannt. Sie ernennung un*
terliegt aber ber Seftätignng beö Satailtonöcomman*
banten.

§. 58. Seber Offijier mit Sluönaftme berjenigen
beö großen ©tabö, ifl pffiefttig, feine ©teile im er*
ften Sunbeöauöjug, ober in ber Sunbeöreferöe fo
lange ju heftalten, bii er entweber »ierjig Stlteröjaftve
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§. 43. Jede Bezirksmilitârcommission hat in ih-

rem Bezirke diejenige Mannschaft einzutheilen, die
in derselben wirklich niedergelassen ist. Hierzu
gehören auch Abwesende, insofern sie außer dem
Bezirke nicht förmlich niedergelassen sind.

§. 44. Cantonsbürger, sowie auch Bürger
anderer Cantone, die sich ohne bleibenden Wohnsitz bloß
auf einige Zeit im Bezirke aufhalten, wie z. B.
Gesellen, Dienstboten u. f. w., sollen an ihrem Heimathorte

eingetheilt und am Wohnorte gleich den dort
Dienstpflichtigen zu militärischen Uebungen angehalten

werden.
§.45. Derjenige Militärpflichtige, der seinen Wohnort
oder Aufenthalt in eine andere Gemeinde verlegt,

im Bezirke, oder außer denselben, ist pflichtig, dem
Gemeindevorsteher zu Handen der Militärcommission
hievon eine Anzeige zu machen.

§. 46. Für die Mannschaft der Infanterie beider

Auszüge ist eine Größe von 4" tt>" französischen
Maaßes erforderlich. Diejenigen, welche diese Größe
nicht haben, können zur Entrichtung des im Z. 28
erwähnten Beitrags angehalten werden.

§. 47. Mit Anfang des Jahrs tritt diejenige
im Cantone befindliche dienstpflichtige Mannschaft
(§.17), welche im Laufe des vorhergehenden Jahr«
das neunzehnte Altersjahr angetreten hat, in die
Jnstruktionsclasse, d.h. in die Classe der noch keiner
Waffe zugetheilten Mannschaft.

§. 48. Jeder Dienstpflichtige kann bis zum
Antritte des achtundzwanzigsten Altersjahrs nach den
weiterhin folgenden Bestimmungen znm Dienste im
ersten Bundesauszug und bis zum zurückgelegten
vierunddreißigsten Altersjahr zum Dienste in der
Bundesreserve angehalten werden.

§. 49. Aus der Mannschaft vom siebenundzwanzigsten

Jahr abwärts und vom achtundzwanzigsten
Jahr aufwärts werden jährlich spätestens bis Ende
Februars die Compagnien gebildet, die der Canton
zum ersten Bundesauszug und zu der Bundesreserve
zu stellen hat. Der Landwehrauszug ergänzt sich jährlich

zu gleicher Zeit, theils aus derjenigen Mannschaft,

welche ihre Dienstzeit in der Bundesreserve
vollendet hat, und theils aus der ältern Mannschaft
bis zum fünfzigsten Altersjahr.

§. 50. Während ein Corps im eidgenössischen
Dienste steht, kann weder eine Entlassung aus dem
Dienste, noch der Uebertritt aus einem Auszug in
den andern verlangt werden.

§.51. Der Kriegsrath soll dafür forgen, daß die
Scharfschützencompagnien für die Landwehr vermehrt
werden, und zu diesem Zwecke sollen die Bezirks-
militairkommissionen auch ältere Freiwillige, die gute
Schützen sind, in die Kompagnien aufnehmen.

§. 52. Die Scharfschützen des Contingents
werden von den Militairkommisfionen aus der
gesummten dienstpflichtigen Mannschaft der Bezirke
ausgewählt. Wer unter diese Waffe zu treten wünscht,
hat auf befriedigende Weife darzuthun, daß er schon
einige Uebung im Zielschießen besitze. Ueber die

Form dieser Prüfung wird der Kriegsrath eine
Verordnung erlassen.

§. 53. Die Trainmannschaft soll aus der
Classe derjenigen genommen werden, die sonst häufig
mit Fuhrwerken umgehen und das Reiten und Fahren

genüglich verstehen.

Sechster Abschnitt.

Ernennung ver GNziere unv WnteroW- 5

ziere u. s w.
§. 54. Die Offiziere des großen Stabs der

beiden Bataillone (seine Zusammensetzung ist durch
die mit dem Stande Unterwalden abgeschlossene
Uebereinkunft bestimmt) und die Offiziere der
Kompagnien ernennt und brevetirt, auf Vorschlag des
Kriegsraths, die Letztern nach vorangegangener
Prüfung, der Kantonsrath. Bei Vorschlägen von
Militärärzten hat der Kriegsrath das Gutachten
des Sanitätsraths einzuholen.

§. 55. Jeder Dienstpflichtige kann nach den
weitern Bestimmungen der Organisation angehalten
werden, eine Offiziersstelle anzunehmen. Von zwei
oder mehrern Brüdern, die in unzertheilter
Haushaltung leben, ist jedoch nur einer zur Annahme
einer Offiziersstelle verpflichtet.

§. 56. Bei der ersten Ernennung werden die
Offiziere des ersten Bundesauszugs, der Bundesreserve

und des Landwehrauszugs aus den sieben
Bezirken gewählt, wie folgt:

Auf jeden Auszug:
Für eine Compagnie sämmtliche Offiziere aus dem

Bezirke Schwyz;
für eine Compagnie der Hauptmann und Oberlieu-

tenant aus dem Bezirke Schwyz, der erste
Unterlieutenant aus dem Bezirke Küßnacht, der
zweite Unterlieutenant aus dem Bezirke Gersau;

für eine Compagnie sämmtliche Offiziere aus dem
Bezirke March;

für eine Compagnie der Hanptmann und der Ober¬
lieutenant ans dem Bezirke Einsiedeln z der
erste Unterlieutenant aus dem Bezirke Wollerau,
der zweite Unterlieutenant aus dem Bezirke
Pfeffikonz

für die Scharffchützencompagnie der Hauptmann und
der zweite Unterlieutenant aus dem Bezirke
Schwyz, der Oberlieutenant aus dem Bezirke
March, der erste Uuterlieutenant aus dem
Bezirke Einsiedel«.
§. 57. Die Personen des kleinen Stabs ernennt

der Bataillonscommandant. Vom Feldweibel abwärts
werden alle Unteroffiziere und Corporale vom Hauptmann

der Compagnie ernannt. Die Ernennung
unterliegt aber der Bestätigung des Bataillonscomman-
danten.

§. 58. Jeder Offizier mit Ausnahme derjenigen
des großen Stabs, ist pflichtig, seine Stelle im
ersten Bundesauszug ^ oder in der Bnndesreserve so

lange zu behalten, bis er entweder vierzig Altersjahre
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ober fünfjeftn Sienfijaftre jurftdgelegt hat. Sie Of*
ffjiere beö großen ©tabö fönnen biö jum fünfjt'gflen
Sllteröjaftr jum Sienfie heim ©ontingent angeftalten
werben. 3« her Sanbweftr ffnb bie Offfjiere biö jum
jurüdgetegten 50fien Saftre bienfipfficfttig-

§.59 Siejenigen Slerjte, welche alö SBunbärjte
einem ber beiben Sunbeöauöjüge jugetfteift ffnb, ba*
ben fünfjeftn Saftre Iflnfl Sienfie ju leiften.

r §;60. Saö Sorrüden ber ©taböofftjiere beftimmt
ber Santonöratft auf einen Sorfdjlag beö Ärtegöratftö.
Saö Sorrüden ber Offfjiere gefdjieftt bei ben 3"*
fanteriecompagnien, ben Hauptmann einbegriffen,
naeft bem Sienflalter bureft bie Sompagnien beiber
Sluöjüge, bei ben ©eftarffeftügen bureft bie Sompagnien.
Sie ©teilen ber Slibemajoren unb Quartiermeifter
ffnb »on ber Sefegung burd) bai Sorrüden nach
bem Sienflalter auögenommen unb fönnen nur aui
ftiefür geprüften Offtjieren befegt werben.

§. 61. Sie Offfjiere in jebem einjelnen ©rabe
neftmen iftren Stang naeft iftrem Sienftatter, für
welcfteö auöwärtige Sienfie gleicft ben im Santon
geleifteten jäftlen. Sei gleicften Sienfijaftren entfeftet*
bet baö Sebenöafter.

§. 62. Sn her ©eftlacfttorbnung nimmt jebe Som»
pagnie ben Stang nach bem Sienftatter iftreö pauvt*
mannö ein.

§. 63. ©tttfaffimgen pon Offfjieröfieffen werben
auf Segebren beö Setreffenben Pom ©antonöratfte
ertfteilt. ©ämmtticfte Offfjiere geben iftre ©ntlaffungö*
gefuefte bem kriegöratfte ju £anbcn beö Santonö*
ratftö ein. Sem ©ntlaffenen faßt ber Santonöratft
jur Seurfunbung ber ©ntfaffung einen Slbfeftieb ju*
fertigen.

(©djlufj folgt.)

Jftott'sen ober 3fJu0tant).

SJtttttdrtfctjec Ueberbficf feiner, ©ränjen.

SBeflgränje. Sie SBeftgränje Stußtanbö bietet
fein geringereö 3ntereffe bar, fep eö nun, baß man
benjenigen Sfteil betrachtet, ber an Oefireidj gränjt,
ober benjenigen, ber gegen Sreußen unb ©eftweben
gront maeftt.

©ränje gegen Oeftreid). Sie ©ränje
gegen Oeftreid) bat »on bem greiftaate .frafau biö
nach Äaminiej eine Stuöbebnung »on 80 SJIpriame*
tem unb maeftt gegen ©aflijien gront. Obwohl ffe

_ iftrem Umriffe naeft auf ben erften Slnblid für Stuß*

Ilanb
»ortfteilftaft ju fe*>n fefteint, fo ifi ffe in ber Sor*

attöfegung eineö Äoafitionöfriegö gegen Stußlanb
boeft nodj günfliger für Oeftreid). Senn bai weite
Sanb jwifeften bem Sug unb bem Snieper ifi jiem*
lid) frudjtbar, offen unb gänjlicft »ou gefiungen enf*
blößt, unb fönnte bafter leieftt »on einem iöeere he*

fegt werben, baö »on Semberg ober »ott Samopol
auömarfcftirt. Sie einjigen ©djugpunfte ber Stußen
wären alöbann im Storbmeften bie fleine geftung
3amoöf, unb im ©üboflen Äamtntej unb ©ftotim,
welche beibe faum gegen einen |)anbflreicft gefiebert
ffnb. 3um Stüdjug ftatten ffe nur bie ©fraßen nach
Sütöf, SJtojpr, Sttew unb Sjerfafff. Siacft einer Stie*.

berlage fönnten ffe baö gelb nieftt meftr heftaupteit,
unb müßten ffeft entweber ftinter ben ©umpf beö
Srppcg ober ftinter ben Snieper jurüdjieften.

©ränje gegen S ren ßen. Sie ©ränje gegen
Sreußen beginnt hei Solangen, engt bie Stufte in
ber Stäbe beV Stiemenmünbung ein, überfdjreitet bie*
fen giuß unweit 3oftanntöburg, jieftt fofort über
©djirwinb, Oletöfo, SBillenberg nad) ber SBeidjfel
bei £ftom unb »on ba naeft ^alifcft; ftt'er wenbet
ffe ffeft fublidj bii nad) Stxatau, wo ffe eine öftlidje
Sticfttung nimmt.

Ser Umriß biefer ©ränje ifl ganj jum Sortfteil
»on Stußlanb. ©egenwärtig ftat biefeö jwar nur bie
geftung »on SJtob'tin unb bie Sitabefle »on SBarfcftau,
adet'it feine centrale Sage maeftt eö ganj jum pexxn
ber Ober, unb obgleich Sreußen un Sefige »ort
Sanjig, Sofberg, ©raubeitj unb Sofen ifi, wirb eö

bodj nie mit Sortfteil gegen bieSJtaffen fämpfen fön*
nen, wefefte »on Sfod unb »on SBarfcftau behou*
eftiren. ©ö muß fogar gleidj heim Seginnen ber
geinbfeltgfeiten auf Slltpreußen Serjidjt leiften, um
nieftt gegen bie Oftfee gebrängt unb Pon ber SBeicftfet
abgefebnitten ju werben.

©etänge eö bei einem ^oalitionöfricge, baö
mffifdje peex auf bai reeftte Ufer ber SBeidjfel
jurüdjubrängen, fo ließe ficft oftne große -joinbemiffe
eine große ©trede Sanbeö erobern; benn »on ber
SBeidjfel bii jur Swina begegnet man nur noeft bem
Stiemen, ber jeboeft burch feinen feften Slag gebedt
ift. Safter beeilt fidj auch bie umffebtige ruffifche
Stegierung, Srjeöj jwtfdjen ber SBet'cftfel unb ber
Serejina ju befefligen, um für alle gälte einen
SBaffenpfag gegen $reußen unb Oeftreictj ju ftaben,
ber jugleicft $ofcn unb Sittftanen imponirt.

©ie erweitert femer bie SBerfe »on Sobruiöf
am reeftten Ufer ber Serejina, fo wie aueft bie SBerfe

»on Sünaburg, welcfteö bk untere Swina »ertftet*
bigt. Slflein auch babei bleibt bie mffifdje Stegierung
nidjt fteften; feit längerer 3eit wirb erwogen, ob

nieftt füblicft »on Srjeöj, etwa ju Ojtrog ober Sutöf,
ein SBaffenpIag gegen Oeftreid), unb nörbtieft ba»on,
etwa bei Äowno ober Olita, ein jweiter gegen
Sreußeu erbaut werben fofl.

©ränje gegen ©eftweben. Sor 33 3"ftren
begann bie ©ränje gegen ©eftweben 5 SJtpriameter
»om weißen SJteere, 'bedte bie Sro»inj Ofouej,
gieng 3 SJtpriameter am Sabogafee »ovbei unb fiel
IS1/? SJtpriameter »on feteröburg in ben ffnnifdjeu
SJJeerbufen. Siefe ©ränje bat feit 1817 geänbert.
©ie umfaßt jegt Storwegen biö au ben Someo, folgt
biefem bii ju feiner SJcünbung in ben hottuifefteu

— 125

oder fünfzehn Dienstjahre zurückgelegt hat. Die
Offiziere des großen Stabs können bis zum fünfzigsten
Altersjahr zum Dienste beim Contingent angehalten
werden. In der Landwehr sind die Offiziere bis zum
zurückgelegten 50sten Jahre dienstpflichtig.

§.59 Diejenigen Aerzte, welche als Wundärzte
einem der beiden Bundesauszüge zugetheilt sind,
haben fünfzehn Jahre lang Dienste zu leisten.

/ §> 6l). Das Vorrücken der Stabsoffiziere bestimmt
der Cantonsrath auf einen Vorschlag des Kriegsraths.
Das Vorrücken der Offiziere geschieht bei den
Jnfanteriecompagnien, den Hauptmann einbegriffen,
nach dem Dienstalter durch die Compagnien beider
Auszüge, bei den Scharfschützen durch die Compagnien.
Die Stellen der Aidemajoren und Quartiermeister
sind von der Besetzung durch das Vorrücken nach
dem Dienstalter ausgenommen und können nur aus
hiefür geprüften Offizieren besetzt werden.

§. 6l. Die Offiziere in jedem einzelnen Grade
nehmen ihren Rang nach ihrem Dienstalter, für
welches auswärtige Dienste gleich den im Canton
geleisteten zählen. Bei gleichen Dienstjahren entscheidet

das Lebensalter.
§. 62. In der Schlachtordnung nimmt jede

Compagnie den Rang nach dem Dienstalter ihres Hauptmanns

ein.
§. 63. Entlassungen von Offiziersstellen werden

auf Begehren des Betreffenden vom Cantonsrathe
ertheilt. Sämmtliche Offiziere geben ihre Entlassungs-
gesuche dem Kriegsrarhe zu Handen des Cantons-
raths ein. Dem Entlassenen läßt der Cantonsrath
zur Beurkundung der Entlassung einen Abschied
zufertigen.

(Schluß folgt.)

Notizen über Rußland.
Militärifcher Ueberblick seiner Gränzen.

Westgränze. Die Westgränze Rußlands bietet
kein geringeres Interesse dar, sey es nun, daß man
denjenigen Theil betrachtet, der an Oestreich gränzt,
oder denjenigen, der gegen Preußen und Schweden
Front macht.

Gränze gegen Oestreich. Die Gränze
gegen Oestreich hat von dem Freistaate Krakau bis
nach Kaminiez eine Ausdehnung von 8l) Myriame-
tern und macht gegen Gallizien Front. Obwohl sie

ihrem Umrisse nach auf den ersten Anblick für Rußland

vortheilhaft zu seyn scheint, so ist sie in der
Voraussetzung eines Koalitionskriegs gegen Rußland
doch noch günstiger für Oestreich. Denn das weite
Land zwischen dem Bug und dem Dnieper ist ziemlich

fruchtbar, offen und gänzlich vou Festungen
entblößt, und könnte daher leicht von einem Heere be¬

setzt wer-den, das von Lemberg oder von Tarnopol
ausmarschirt. Die einzigen Schutzpunkte der Rußen
wären alsdann im Nordwesten die kleine Festung
Zamosk, und im Südosten Kaminiez und Chotim,
welche beide kaum gegen einen Handstreich gesichert
sind. Zum Rückzug hätten sie nur die Straßen nach
Pinsk, Mozyr, Kiew und Czerkassi. Nach einer Nie-,
Verlage könnten sie das Feld nicht mehr behaupten,
und müßten sich entweder hinter den Sumpf des
Prypetz oder hinter den Dnieper zurückziehen.

Gränz e gegen P reu ßen. Die Gränze gegen
Preußen beginnt bei Polangen, engt die Küste in
der Nähe der Niemenmündung ein, überschreitet diesen

Fluß unweit Johannisburg, zieht sofort über
Schirwind, Oletsko, Willenberg nach der Weichsel
bei Thorn und von da nach Kalisch; hier wendet
sie sich südlich bis nach Krakau, wo sie eine östliche
Richtung nimmt.

Der Umriß dieser Gränze ist ganz zum Vortheil
von Rußland. Gegenwärtig hat dieses zwar nur die
Festung von Modlin und die Citadelle von Warschau,
allein seine centrale Lage macht es ganz zum Herrn
der Oder, und obgleich Preußen im Besitze von
Danzig, Colberg, Graudenz und Posen ist, wird es
doch nie mit Vortheil gegen die Massen kämpfen
können, welche von Plock und von Warschau debouchiren.

Es muß sogar gleich beim Beginnen der
Feindseligkeiten auf Altpreußen Verzicht leisten, um
nicht gegen die Ostsee gedrängt und von der Weichsel
abgeschnitten zu werden.

Gelänge es bei einem Koalitionskriege, das
russische Heer auf das rechte Ufer der Weichsel
zurückzudrängen, so ließe sich ohne große Hindernisse
eine große Strecke Landes erobern; denn von der
Weichsel bis zur Dwina begegnet man nur noch dem
Riemen, der jedoch durch keinen festen Platz gedeckt
ist. Daher beeilt sich auch die umsichtige russische

Regierung, Brzesz zwischen der Weichsel und der
Berezina zn befestigen, um für alle Fälle einen
Waffenplatz gegen Preußen und Oestreich zu haben,
der zugleich Polen und Litthauen imponirt.

Sie erweitert ferner die Werke von Bobruisk
am rechten Ufer der Berezina, so wie auch die Werke
von Dünaburg, welches die untere Dwina vertheidigt.

Allein auch dabei bleibt die russische Regierung
nicht stehen; seit längerer Zeit wird erwogen, ob

nicht südlich von Brzesz, etwa zu Ostrog oder Lutsk,
ein Waffenplatz gegen Oestreich, nnd nördlich davon,
etwa bei Kowno oder Olita, ein zweiter gegen
Preußen erbaut werden soll.

Gränze gegen Schweden. Vor 33 Jahren
begann die Gränze gegen Schweden 5 Myriameter
vom weißen Meere, 'deckte die Provinz Olonez,
gieng 3 Myriameter am Ladogasee vorbei und fiel
18'/? Myriameter von Petersburg in den finnischen
Meerbusen. Diese Gränze bat seit 1817 geändert.
Sie umfaßt jetzt Norwegen bis an dxn Torneo, folgt
diesem bis zu seiner Mündung in den bottuischcn


	Gesetz über die Militärorganisation des Cantons Schwyz

